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2. Nachtragshaushaltssatzung 2022

2. Nachtragshaushaltssatzung zur Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Magdeburg für das 
Haushaltsjahr 2022

Aufgrund des § 103 des Kommunalverfassungsgesetzes vom 17. Juni 2014 (GVBl. LSA S. 288), 
zuletzt geändert durch Gesetz vom 19. März 2021 (GVBI. LSA S. 100) hat die Landeshauptstadt 
Magdeburg die folgende, vom Stadtrat in der Sitzung am 06.10.2022 beschlossene 2. Nachtrags-
haushaltssatzung erlassen: 

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden 

§ 1

Der Ergebnis- und Finanzplan nicht geändert 

§ 2

Die bisher festgesetzte Kreditermächtigung wird nicht geändert. 

§ 3

Die bisher festgesetzte Verpflichtungsermächtigung wird nicht geändert. 

§ 4

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite wird gegenüber dem bisherigen Betrag in Höhe von 
145.343.752 EUR auf 253.343.752 EUR festgesetzt. 

§ 5

Die Steuersätze (Hebesätze) werden nicht geändert. 

§ 6

weitere Festsetzungen 

keine 

Diese Ausfertigung der vorstehenden Satzung und ihrer Anlagen wird zum Zwecke der Veröffentli-
chung erteilt. Die Übereinstimmung des Satzungstextes mit dem Willen des Stadtrates der Landes-
hauptstadt Magdeburg sowie die Einhaltung des gesetzlich vorgeschriebenen Satzungsverfahrens 
wird bestätigt. 

Magdeburg, den 24. November 2022

........................................................................................... 
gez. 
Borris    Landeshauptstadt Magdeburg 
Oberbürgermeisterin Dienstsiegel 
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Bekanntmachung der 2. Nachtragshaushaltssatzung 2022 

Die vorstehende 2. Nachtragshaushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2022 wird hiermit öffentlich 
bekannt gemacht.  

Magdeburg, den 24. November 2022

........................................................................................... 
gez. 
Borris    Landeshauptstadt Magdeburg 
Oberbürgermeisterin Dienstsiegel 

Ersatzbekanntmachung: 

Die 2. Nachtragssatzung 2022 liegt nach § 102 Abs. 2 Satz 1 des KVG LSA zur Einsichtnahme 
vom 05.12.2022 bis 13.12.2022 im Fachbereich 02, Julius-Bremer-Straße 8, Zimmer 423 
öffentlich zu Jedermanns Einsicht aus. 

Magdeburg, den 24. November 2022

........................................................................................... 
gez. 
Borris    Landeshauptstadt Magdeburg 
Oberbürgermeisterin Dienstsiegel 
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Bekanntmachung des Feststellungsbeschlusses der 29. Änderung des 
Flächennutzungsplans der Landeshauptstadt Magdeburg „Buchenweg“ gemäß 
§ 6 Absatz 5 Satz 1 Baugesetzbuch (BauGB) und Ersatzbekanntmachung
_______________________________________________________________________
Der Stadtrat der Landeshauptstadt Magdeburg hat in seiner Sitzung am 9. Juni 2022
den Feststellungsbeschluss zur 29. Änderung des Flächennutzungsplans der
Landeshauptstadt Magdeburg „Buchenweg“ beschlossen.

Die Begründung zur 29. Änderung des Flächennutzungsplans „Buchenweg“ sowie die 
zusammenfassende Erklärung gemäß § 6a Abs. 1 BauGB werden gebilligt.  

Die 29. Änderung des Flächennutzungsplans der Landeshauptstadt Magdeburg 
„Buchenweg“ wurde am 08.11.2022 von der höheren Verwaltungsbehörde, dem 
Landesverwaltungsamt Sachsen-Anhalt, Az.: 305.1.3-21101-29.Ä./000/MD gemäß 
§ 6 Absatz 1 BauGB genehmigt.

Die Erteilung der Genehmigung der 29. Änderung des Flächennutzungsplans der 
Landeshauptstadt Magdeburg Magdeburg „Buchenweg“ wird hiermit gemäß § 6 Abs. 5 Satz 
1 BauGB ortsüblich bekannt gemacht.  

Der Geltungsbereich ist dem beiliegenden Lageplan zu entnehmen. 

Ausfertigungsvermerk: 
„Die Ausfertigung des Feststellungsbeschlusses der 29. Änderung des Flächennutzungs-
plans der Landeshauptstadt Magdeburg „Buchenweg“ und seiner Anlagen wird zum Zwecke 
der Veröffentlichung erteilt. Die Übereinstimmung des Feststellungsbeschlusses der 29. 
Änderung des Flächennutzungsplans „Buchenweg“  mit dem Willen des Stadtrats der 
Landeshauptstadt Magdeburg sowie die Einhaltung des gesetzlich vorgeschriebenen 
Verfahrens wird bestätigt“. 

Magdeburg, 30.11.2022 

gez.  
Borris  Landeshauptstadt Magdeburg 
Oberbürgermeisterin Dienstsiegel 

Vorstehender Feststellunsgeschluss wird hiermit bekannt gemacht. 

Magdeburg, 30.11.2022 

gez.  
Borris  Landeshauptstadt Magdeburg 
Oberbürgermeisterin Dienstsiegel 
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Ersatzbekanntmachung: 

Hiermit ordne ich die Ersatzbekanntmachung folgender Anlagen des vorstehend bekannt 
gemachten Feststellungsbeschlusses der 29. Änderung des Flächennutzungsplans der 
Landeshauptstadt Magdeburg „Buchenweg“ an: 

- Planzeichnung des Feststellungsbeschlusses
- Begründung
- zusammenfassende Erklärung

Die Lage des räumlichen Geltungsbereichs der 29. Änderung des Flächennutzungsplans der 
Landeshauptstadt Magdeburg „Buchenweg“ ist dem beiliegenden Übersichtsplan zu 
entnehmen.  

Die 29. Änderung des Flächennutzungsplans der Landeshauptstadt Magdeburg 
„Buchenweg“ wird gemäß § 6 Absatz 5 Satz 2 BauGB mit der Bekanntmachung im Amtsblatt 
der Landeshauptstadt Magdeburg wirksam. 

Alle interessierten Personen können gemäß § 6 Absatz 5 Satz 3 BauGB die 29. Änderung 
des Flächennutzungsplans der Landeshauptstadt Magdeburg „Buchenweg“ , die 
Begründung, die zusammenfassende Erklärung und die der Planung zu Grunde liegenden 
Gutachten und Vorschriften (Gesetze, Verordnungen, Erlasse, DIN-Vorschriften) ab diesem 
Tage im Stadtplanungsamt Magdeburg, An der Steinkuhle 6, 39128 Magdeburg, während 
der Dienststunden: 

montags von 08:00 Uhr – 15:00 Uhr 
dienstags von 08:00 Uhr – 17:30 Uhr 
mittwochs von 08:00 Uhr – 15:00 Uhr 
donnerstags von 08:00 Uhr – 15:00 Uhr 
freitags von 08:00 Uhr – 12:00 Uhr 

einsehen und über den Inhalt Auskunft verlangen. 

Magdeburg, 30.11.2022 

gez.  
Borris  Landeshauptstadt Magdeburg 
Oberbürgermeisterin Dienstsiegel 

Hinweise: 

1. Es wird gem. § 215 Abs. 2 BauGB auf die Rechtsfolgen nach § 215 Abs. 1 BauGB
hingewiesen. § 215 Abs. 1 BauGB lautet wie folgt:
„Unbeachtlich werden

1. eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 beachtliche Verletzung der dort
bezeichneten Verfahrens- und Formvorschriften,
2. eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 beachtliche Verletzung der
Vorschriften über das Verhältnis des Bebauungsplans und des Flächennutzungsplans
und
3. nach § 214 Abs. 3 Satz 2 beachtliche Mängel des Abwägungsvorgangs,

wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit Bekanntmachung des Flächennutzungsplans 
oder der Satzung schriftlich gegenüber der Gemeinde unter Darlegung des die 
Verletzung begründenden Sachverhalts geltend gemacht worden sind. Satz 1 gilt 
entsprechend, wenn Fehler nach § 214 Abs. 2a beachtlich sind.“ 
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 DS00011/21 Anlage 1 

Landeshauptstadt Magdeburg

Der Oberbürgermeister 

Stadtplanungsamt Magdeburg 

29. Änderung des F-Planes der Landeshauptstadt Magdeburg

„Buchenweg“ - Feststellungsbeschluss

Übersichtsplan
Stand: April 2022 
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Bekanntmachung der Aufstellung des Bebauungsplans Nr. 228-4 „Unterer 
Hohenwarsleber Weg“ 

Der Stadtrat der Landeshauptstadt Magdeburg hat in seiner Sitzung am 10. November 2022 
beschlossen: 

1. Gemäß § 1 Abs. 3 Satz 1 und § 2 Abs.1 Satz 1 BauGB soll für das Gebiet, welches
umgrenzt wird:

Im Norden: durch eine gedachte Verlängerung der Nordgrenzen der beiden 
Flurstücke 45/10 und 45/11 nach Westen bis zum Flurstück 41/01 
sowie nach Osten bis zum Flurstück 45/35, 

Im Osten: von den Ostgrenzen der Flurstücke 48/01 und 49/01, von der Nord- 
und Ostgrenze des Flurstücks 10050 und von der Ostgrenze des 
Flurstücks 65, 

Im Süden: von der Nordgrenze des Flurstücks 10391 und der Südgrenze des 
Flurstücks 10329, 

Im Westen: von der Ostgrenze des Flurstücks 41/01 in einer gedachten 
Verlängerung nach Süden bis zum Flurstück 10329 (alle Flur 504) 

ein Bebauungsplan aufgestellt werden. 

Das in seiner Begrenzung vorstehend beschriebene Gebiet ist im beiliegenden 
Lageplan, welcher Bestandteil dieses Beschlusses ist, dargestellt. 

2. Es werden folgende Planungsziele angestrebt:

Die Entwicklung attraktiver Wohngebiete mit der dazugehörigen Erschließung sowie
Grün- und Freiflächen.

Als Planungsziel sollen unter anderem der Erhalt der bestehenden Baumstruktur (im
nördlichen Bereich) und straßenbegleitendes Baumgrün festgesetzt werden.

Weiterhin soll auf weitgehende Klimaneutralität beim Unterhalt der Häuser geachtet
werden.

Der Flächennutzungsplan weist die Fläche als Mischgebietsfläche aus.
Der Flächennutzungsplan der Landeshauptstadt Magdeburg ist im Parallelverfahren
gemäß § 8 Abs. 3 Satz 1 BauGB zu ändern.

3. Die frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 1 BauGB soll nach
ortsüblicher Bekanntmachung durch 14-tägige Offenlegung des
Aufstellungsbeschlusses, begleitet durch Sprechstunden während der Dienstzeiten,
im Stadtplanungsamt Magdeburg, und durch eine Bürger*innenversammlung
erfolgen.

Magdeburg, 30.11.2022 

gez.  
Borris  Landeshauptstadt Magdeburg 
Oberbürgermeisterin Dienstsiegel 
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Vorstehende Veröffentlichung wird hiermit bekannt gemacht. 

Magdeburg, 30.11.2022 

gez.  
Borris  Landeshauptstadt Magdeburg 
Oberbürgermeisterin Dienstsiegel 
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DS0387/22 Anlage 1Bebauungsplan Nr. 228-4

"Unterer Hohenwarsleber WegBezeichnung: "

Lageplan zur Aufstellung

nach Süden bis zum Flurstück 10329 (alle Flur 504)
von der Ostgrenze des Flurstücks 41/01 in einer gedachten Verlängerung- im Westen:
Flurstücks 10329;
von der Nordgrenze des Flurstücks 10391 und der Südgrenze des- im Süden:
Ostgrenze des Flurstücks 10050 und von der Ostgrenze des Flurstücks 65;
von den Ostgrenzen der Flurstücke 48/01 und 49/01, von der Nord- und- im Osten:
zum Flurstück 45/35;
45/10 und 45/11 nach Westen bis zum Flurstück 41/01 sowie nach Osten bis
durch eine gedachte Verlängerung der Nordgrenzen der beiden Flurstücke- im Norden:

Räumlicher Geltungsbereich des Bebauungsplans Nr. 228-4 wird umgrenzt:
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Bekanntmachung der Aufstellung und der öffentlichen Auslegung des Entwurfs der 
1. Änderung des Bebauungsplans Nr. 368-1A „Kümmelsberg Westseite“ im
Teilbereich A
________________________________________________________________________
Der Stadtrat der Landeshauptstadt Magdeburg hat auf seiner Sitzung am 10. November
2022 beschlossen:

1. Der seit 26.02.2016 rechtsverbindliche Bebauungsplan Nr. 368-1A „Kümmelsberg
Westseite“ Teilbereich A soll gemäß § 1 Abs. 3 Satz 1, Abs. 8 und § 2 Abs. 1 Satz 1
sowie § 13 BauGB geändert werden.

Der räumliche Geltungsbereich der 1. Änderung wird wie folgt umgrenzt:

- im Norden: durch die nördliche Geltungsbereichsgrenze des B-Planes 368-1A
Kümmelsberg Westseite“ Teilbereich A,

- im Osten: durch die um 9 m nach Osten zu versetzende Parallele der Westgrenze des
Flurstücks 10643,

- im Süden: durch die Nordgrenze des Straßenflurstückes 10634 und
- im Westen: durch die um 5 m nach Westen zu versetzende Parallele der Westgrenze

des Flurstücks 10643. Alle Flurstücke befinden sich in der Flur 333.

Er ist in seiner Umgrenzung im beiliegenden Lageplan, welcher Bestandteil dieses 
Beschlusses ist, dargestellt. 

Von einer Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4 BauGB wird in Anwendung des § 13 Abs. 3 
Satz 1 BauGB abgesehen. 

2. Es wird folgendes Planungsziel angestrebt:
- Umwandlung einer als Allgemeines Wohngebiet und private Grünfläche festgesetzte

Fläche in eine öffentliche Verkehrsfläche mit der Zweckbestimmung „Geh- und
Radweg“.

3. Der Entwurf der 1. Änderung des Bebauungsplans Nr. 368-1A „Kümmelsberg Westseite“
Teilbereich A und die Begründung werden in der vorliegenden Form gebilligt.

4. Da der Bebauungsplan im vereinfachten Verfahren aufgestellt wird, wird von einer
Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4 BauGB, vom dem Umweltbericht nach § 2a BauGB, von
der Angabe nach § 3 Abs. 2 Satz 2 BauGB, welche Arten umweltbezogener
Informationen verfügbar sind, von einer frühzeitigen Bürgerbeteiligung gemäß § 3 Abs. 1
BauGB, von einer frühzeitigen Trägerbeteiligung nach § 4 Abs. 1 BauGB sowie von der
zusammenfassenden Erklärung nach § 10a Abs. 1 BauGB abgesehen.

5. Der Entwurf der 1. Änderung des Bebauungsplans Nr. 368-1A „Kümmelsberg Westseite“
Teilbereich A und die Begründung sind gemäß § 3 Abs. 2 BauGB für die Dauer eines
Monats öffentlich auszulegen. Ort und Dauer der öffentlichen Auslegung sind mindestens
eine Woche vorher ortsüblich bekannt zu machen.

6. Die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange sind gemäß § 4a Abs. 2 BauGB
i. V. m. § 4 Abs. 2 BauGB parallel zur öffentlichen Auslegung zu beteiligen und gemäß
§ 3 Abs. 2 Satz 3 BauGB über die öffentliche Auslegung zu benachrichtigen.

Magdeburg, 30.11.2022 

gez.  
Borris  Landeshauptstadt Magdeburg 
Oberbürgermeisterin Dienstsiegel 
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Hinweise: 

1. Im Rahmen der Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 2 BauGB liegt der
Entwurf der 1. Änderung des Bebauungsplans Nr. 368-1A „Kümmelsberg Westseite“
im Teilbereich A mit der Begründung

in der Zeit vom
12.12.2022 bis einschließlich 16.01.2023 

im Baudezernat, Informationsbereich (Pförtner) und im Stadtplanungsamt 
Magdeburg, An der Steinkuhle 6, 39128 Magdeburg während der Dienstzeiten 

montags von 08:00 Uhr – 15:00 Uhr 
dienstags von 08:00 Uhr – 17:30 Uhr 
mittwochs von 08:00 Uhr – 15:00 Uhr 
donnerstags  von 08:00 Uhr – 15:00 Uhr 
freitags von 08:00 Uhr – 12:00 Uhr 

für alle Personen zur Einsicht öffentlich aus. 

Bei Fragen zu den Auslegungsunterlagen bitten wir Sie aufgrund der aktuellen 
Pandemielage um vorherige telefonische Terminvereinbarung mit der zuständigen 
Sachbearbeiterin Frau Kirchhoff (Tel.: 0391 540 5469). 
Die Auslegungsunterlagen sind im Informationsbereich des Baudezernats auch ohne 
Terminvereinbarung öffentlich zugänglich. 

Nachfolgende Unterlagen sind Bestandteil der öffentlichen Auslegung im Rahmen der 
förmlichen Öffentlichkeitsbeteiligung: 

- Planzeichnung i. d. F. des Entwurfs mit dem Stand Juli 2022
- Begründung zum Bebauungsplan i. d. F. des Entwurfs mit dem Stand Juli 2022

Die vorgenannten Planunterlagen sind im Zeitraum der öffentlichen Auslegung
gemäß § 4a Abs. 4 BauGB auch elektronisch auf der Internetseite der
Landeshauptstadt Magdeburg unter www.magdeburg.de/auslegungen eingestellt
und können dort eingesehen werden.

2. Während der Auslegungsfrist können von allen Personen Stellungnahmen zum
Entwurf der 1. Änderung des Bebauungsplans Nr. 368-1A „Kümmelsberg Westseite“
im Teilbereich A schriftlich oder während der Dienststunden im Stadtplanungsamt zur
Niederschrift, oder

- durch E-Mail mit qualifizierter elektronischer Signatur an:
poststelle@stadt.magdeburg.de, oder

- durch De-Mail in der Sendevariante absenderbestätigt nach dem De-Mail-Gesetz
an: info@magdeburg.de-mail.de

vorgebracht werden. 

Nicht fristgerecht abgegebene Stellungnahmen können gemäß § 3 Abs. 2 Satz 2 
Halbsatz 2 BauGB i. V. m. § 4a Abs. 6 BauGB bei der Beschlussfassung über den 
Bauleitplan unberücksichtigt bleiben, sofern die Landeshauptstadt Magdeburg deren 
Inhalt nicht kannte und nicht hätte kennen müssen und deren Inhalt für die 
Rechtmäßigkeit des Bauleitplans nicht von Bedeutung ist. 
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3. Die Verarbeitung personenbezogener Daten erfolgt auf der Grundlage des
Art. 6 Abs. 1 lit. e DSGVO in Verbindung mit Art. 6 Abs. 3 lit. b DSGVO und
§ 3 Baugesetzbuch (BauGB). Weitere Informationen entnehmen Sie bitte
der „Datenschutzinformation im Rahmen der Bauleitplanung“, die mit ausliegt.

Vorstehende Veröffentlichung wird hiermit bekannt gemacht. 

Magdeburg, 30.11.2022 

gez.  
Borris  Landeshauptstadt Magdeburg 
Oberbürgermeisterin Dienstsiegel 
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Bezeichnung: Kümmelsberg Westseite Teilbereich A

Räumlicher Geltungsbereich des Bebauungsplans Nr. 368-1A

Lageplan zur Aufstellung / zum Entwurf der 1. Änderung

DS0398/22 Anlage 1Bebauungsplan Nr. 368-1A

des Bebauungsplans 368-1A wird umgrenzt:
Räumlicher Geltungsbereich der 1. Änderung

Alle Flurstücke befinden sich in der Flur 333.

Westgrenze des Flurstücks 10643.

durch die um 5 m nach Westen zu versetzende Parallele der- im Westen:

durch die Nordgrenze des Straßenflurstückes 10634 und- im Süden:

Westgrenze des Flurstücks 10643,

durch die um 9 m nach Osten zu versetzende Parallele der- im Osten:

Kümmelsberg Westseite“ Teilbereich A,
durch die nördliche Geltungsbereichsgrenze des B-Planes 368-1A- im Norden:

NN
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Jahresabschluss der Magdeburg Marketing, Kongress und Tourismus GmbH (MMKT) 
zum 31.12.2021 

1. Der von der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft CT Lloyd GmbH geprüfte und mit einem
uneingeschränkten Bestätigungsvermerk versehene Jahresabschluss der Magdeburg
Marketing, Kongress und Tourismus GmbH (MMKT) für das Geschäftsjahr 2021 mit einer
Bilanzsumme in Höhe von 733.913,13 EUR und einem Jahresüberschuss in Höhe von
18.000,00 EUR wurde von der Gesellschafterversammlung am 31.08.2022 festgestellt.

2. Der Jahresüberschuss in Höhe von 18.000,00 EUR wird auf neue Rechnung vorgetragen.

15.11.2022 
Datum 

gez. 
Kroll 

Beigeordneter für Finanzen und Vermögen 

„Vorstehende Veröffentlichung wird hiermit bekannt gemacht“ 

gez. 
Borris 

Oberbürgermeisterin 

Ersatzbekanntmachung: 

Hiermit ordne ich die Ersatzbekanntmachung folgender Anlagen der vorstehend bekannt 
gemachten Veröffentlichung an: 

Geprüfter Jahresabschluss und Lagebericht der Magdeburg Marketing, Kongress und 
Tourismus GmbH (MMKT) zum 31.12.2021 

Die ersatzbekanntgemachten Unterlagen (geprüfter Jahresabschluss und Lagebericht) liegen 
in der Zeit vom 05.12.2022 bis 13.12.2022 in den Räumen der Beteiligungsverwaltung des 
Dezernates Finanzen und Vermögen, Julius-Bremer-Straße 8, aus und können dort von jeder 
und jedem Interessierten während der Dienststunden eingesehen werden.  

gez. 
Borris 

Oberbürgermeisterin 
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Jahresabschluss der WOHNEN UND PFLEGEN MAGDEBURG gemeinnützige GmbH 
zum 31.12.2021 

1. Der von der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft WTR Huskamp Bredel Partnerschaft mbH
geprüfte und mit einem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk versehene
Jahresabschluss der WOHNEN UND PFLEGEN MAGDEBURG gemeinnützige GmbH für
das Geschäftsjahr 2021 mit einer Bilanzsumme in Höhe von 56.240.450,68 EUR und
einem Jahresüberschuss in Höhe von 788.348,04 EUR wurde von der Gesellschafter-
versammlung am 12.10.2022 festgestellt.

2. Der Jahresüberschuss in Höhe von 788.348,04 EUR wird auf neue Rechnung vorgetragen.

15.11.2022 
Datum 

gez. 
Kroll 

Beigeordneter für Finanzen und Vermögen 

„Vorstehende Veröffentlichung wird hiermit bekannt gemacht“ 

gez. 
Borris 

Oberbürgermeisterin 

Ersatzbekanntmachung: 

Hiermit ordne ich die Ersatzbekanntmachung folgender Anlagen der vorstehend bekannt 
gemachten Veröffentlichung an: 

Geprüfter Jahresabschluss und Lagebericht der WOHNEN UND PFLEGEN 
MAGDEBURG gemeinnützige GmbH zum 31.12.2021 

Die ersatzbekanntgemachten Unterlagen (geprüfter Jahresabschluss und Lagebericht) liegen 
in der Zeit vom 05.12.2022 bis 13.12.2022 in den Räumen der Beteiligungsverwaltung des 
Dezernates Finanzen und Vermögen, Julius-Bremer-Straße 8, aus und können dort von jeder 
und jedem Interessierten während der Dienststunden eingesehen werden.  

gez. 
Borris 

Oberbürgermeisterin 
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Jahresabschluss der Servicegesellschaft WOHNEN UND PFLEGEN MAGDEBURG 
GmbH zum 31.12.2021 

1. Der von der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft WTR Huskamp Bredel Partnerschaft mbH

geprüfte Jahresabschluss der Servicegesellschaft WOHNEN UND PFLEGEN
MAGDEBURG GmbH für das Geschäftsjahr 2021 mit einem Jahresüberschuss in Höhe
von 80.935,44 EUR wurde von der Gesellschafterversammlung am 01.11.2022
festgestellt.

2. Der Jahresüberschuss für das Geschäftsjahr 2021 in Höhe von 80.935,44 EUR wird mit
dem Gewinnvortrag aus 2020 verrechnet. Von dem Gesamtbetrag wird ein Betrag in Höhe
von 33.674,94 EUR ausgeschüttet und der verbleibende Bilanzgewinn in Höhe von
134.699,77 EUR auf neue Rechnung vorgetragen.

15.11.2022 
Datum 

gez. 
Kroll 

Beigeordneter für Finanzen und Vermögen 

„Vorstehende Veröffentlichung wird hiermit bekannt gemacht“ 

gez. 
Borris 

Oberbürgermeisterin 

Ersatzbekanntmachung: 

Hiermit ordne ich die Ersatzbekanntmachung folgender Anlagen der vorstehend bekannt 
gemachten Veröffentlichung an: 

Geprüfter Jahresabschluss und Lagebericht der Servicegesellschaft WOHNEN UND 
PFLEGEN MAGDEBURG GmbH zum 31.12.2021 

Die ersatzbekanntgemachten Unterlagen (geprüfter Jahresabschluss und Lagebericht) liegen 
in der Zeit vom 05.12.2022 bis 13.12.2022 in den Räumen der Beteiligungsverwaltung des 
Dezernates Finanzen und Vermögen, Julius-Bremer-Straße 8, aus und können dort von jeder 
und jedem Interessierten während der Dienststunden eingesehen werden.  

gez. 
Borris 

Oberbürgermeisterin 
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Jahresabschluss 2021 Städtischer Abfallwirtschaftsbetrieb 

1. Der Jahresabschluss 2021 des Städtischen Abfallwirtschaftsbetriebes (SAB) auf den
31. Dezember 2021 wird wie folgt festgestellt:

1.1    Bilanzsumme von 45.295.800,48 EUR 

1.1.1 davon entfallen auf der Aktivseite auf 
- das Anlagevermögen 21.035.876,36 EUR 
- das Umlaufvermögen 24.213.091,11 EUR 
- Rechnungsabgrenzungsposten        46.833,01 EUR 

1.1.2 davon entfallen auf der Passivseite auf 
- das Eigenkapital 35.984.065,75 EUR 

davon 
Stammkapital   5.112.918,00 EUR 
Allgemeine Rücklage 30.654.856,15 EUR 
Verlustvortrag -691.413,85 EUR
Jahresgewinn 907.705,45 EUR

- die Sonderposten       13.519,04 EUR 
- die Rückstellungen   5.312.260,04 EUR 
- die Verbindlichkeiten   3.984.741,92 EUR 
- Rechnungsabgrenzungsposten       1.213,73 EUR 

1.2 Jahresgewinn   907.705,45 EUR 

1.2.1 Summe der Erträge  35.560.993,65 EUR 
1.2.2 Summe der Aufwendungen 34.653.288,20 EUR 

2. Behandlung des Jahresergebnisses

Der Jahresgewinn von 907.705,45 EUR wird wie folgt behandelt:

a) zur Entnahme aus allgemeiner Rücklage -76.605,88 EUR
b) zur Abführung an den Haushalt des Aufgabenträgers 292.897,48 EUR
c) auf neue Rechnung vorzutragen 691.413,85 EUR 

3. Der Betriebsleiterin, Frau Doris König, wird gemäß § 19 (4) Eigenbetriebsgesetz LSA
die Entlastung für das Wirtschaftsjahr 2021 erteilt.

Magdeburg, den 24. November 2022 

gez. 
Borris  Landeshauptstadt Magdeburg 
Oberbürgermeisterin Dienstsiegel 
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Wiedergabe des Bestätigungsvermerkes des Abschlussprüfers gemäß § 19 Abs. 5 Ei-
genbetriebsgesetz 

Bestätigungsvermerk des unabhängigen Abschlussprüfers 

„Wir haben den Jahresabschluss des Eigenbetriebes Städtischer Abfallwirtschaftsbetrieb - 

SAB -, Magdeburg - bestehend aus der Bilanz zum 31. Dezember 2021 und der Gewinn- und 

Verlustrechnung für das Wirtschaftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2021 sowie dem 

Anhang, einschließlich der Darstellung der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden - geprüft. 

Darüber hinaus haben wir den Lagebericht des Eigenbetriebes Städtischer Abfallwirtschafts-

betrieb - SAB - für das Wirtschaftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2021 geprüft. 

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse 

• entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen den Vorschrif-

ten des Eigenbetriebsgesetzes und der Eigenbetriebsverordnung des Landes Sachsen-

Anhalt i. V. m. den einschlägigen deutschen für Kapitalgesellschaften geltenden han-

delsrechtlichen Vorschriften und vermittelt unter Beachtung der deutschen Grundsätze

ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild

der Vermögens- und Finanzlage des Eigenbetriebes zum 31. Dezember 2021 sowie sei-

ner Ertragslage für das Wirtschaftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2021 und

• vermittelt der beigefügte Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der  Lage des
Eigenbetriebes. In allen wesentlichen Belangen steht dieser Lagebericht in Einklang mit
dem Jahresabschluss, entspricht den Vorschriften des Eigenbetriebsgesetzes und der
Eigenbetriebsverordnung des Landes Sachsen-Anhalt und stellt die Chancen und Risiken
der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.

Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, dass unsere Prüfung zu keinen Einwendungen 
gegen die Ordnungsmäßigkeit des Jahresabschlusses und des Lageberichts geführt hat. 

Grundlage für die Prüfungsurteile 

Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts in Übereinstimmung 
mit § 317 HGB und § 142 KVG LSA unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer 
(IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. 
Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist in Abschnitt „Verantwor-
tung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts“ un-
seres Bestätigungsvermerks weitergehend beschrieben. Wir sind von dem Eigenbetrieb un-
abhängig in Übereinstimmung mit den deutschen handelsrechtlichen und berufsrechtlichen 
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Vorschriften und haben unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in Übereinstimmung mit 
diesen Anforderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungs-
nachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zum 
Jahresabschluss und zum Lagebericht zu dienen. 

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter für den Jahresabschluss und den Lagebericht 

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresabschlusses, der 
den Vorschriften des Eigenbetriebsgesetzes und der Eigenbetriebsverordnung des Landes 
Sachsen-Anhalt in allen wesentlichen Belangen entspricht, und dafür, dass der Jahresab-
schluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den 
tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des 
Eigenbetriebes vermittelt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die internen 
Kontrollen, die sie in Übereinstimmung mit den deutschen Grundsätzen ordnungsmäßiger 
Buchführung als notwendig bestimmt haben, um die Aufstellung eines Jahresabschlusses zu 
ermöglichen, der frei von wesentlichen - beabsichtigten oder unbeabsichtigten - falschen Dar-
stellungen ist. 
Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sind die gesetzlichen Vertreter dafür verantwort-

lich, die Fähigkeit des Eigenbetriebes zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu beurtei-

len. Des Weiteren haben sie die Verantwortung, Sachverhalte in Zusammenhang mit der Fort-

führung der Unternehmenstätigkeit, sofern einschlägig, anzugeben. Darüber hinaus sind sie 

dafür verantwortlich, auf der Grundlage des Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung 

der Unternehmenstätigkeit zu bilanzieren, sofern dem nicht tatsächliche oder rechtliche Gege-

benheiten entgegenstehen. 

Außerdem sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Aufstellung des Lageberichts, 

der insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage des Eigenbetriebes vermittelt sowie in allen 

wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss in Einklang steht, den Vorschriften des Ei-

genbetriebsgesetzes und der Eigenbetriebsverordnung des Landes Sachsen-Anhalt ent-

spricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt. Ferner 

sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Vorkehrungen und Maßnahmen (Sys-

teme), die sie als notwendig erachtet haben, um die Aufstellung eines Lageberichts in Über-

einstimmung mit den anzuwendenden Vorschriften des Eigenbetriebsgesetzes und der Eigen-

betriebsverordnung des Landes Sachsen-Anhalt zu ermöglichen, um ausreichende geeignete 

Nachweise für die Aussagen im Lagebericht erbringen zu können. 

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des  Lage-

berichts 
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Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresabschluss 

als Ganzes frei von wesentlichen - beabsichtigten oder unbeabsichtigten -falschen Darstellun-

gen ist, und ob der Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage des Eigenbetrie-

bes vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss sowie mit den 

bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in Einklang steht, den Vorschriften des Eigenbe-

triebsgesetzes und der Eigenbetriebsverordnung des Landes Sachsen-Anhalt entspricht und 

die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt, sowie einen Bestä-

tigungsvermerk zu erteilen, der unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lage-

bericht beinhaltet. 

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine 

in Übereinstimmung mit § 317 HGB und § 142 KVG LSA unter Beachtung der vom Institut der 

Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze    ordnungsmäßiger Abschluss-

prüfung durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche 

Darstellungen können aus Verstößen oder Unrichtigkeiten resultieren und werden als wesent-

lich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder insge-

samt die auf der Grundlage dieses Jahresabschlusses und Lageberichts getroffenen wirt-

schaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen. 

Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische 

Grundhaltung. Darüber hinaus 

• identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher - beabsichtigter oder unbeab-

sichtigter - falscher Darstellungen im Jahresabschluss und im Lagebericht, planen und

führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prü-

fungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prü-

fungsurteile zu dienen. Das Risiko, dass wesentliche falsche Darstellungen nicht aufge-

deckt werden, ist bei Verstößen höher als bei Unrichtigkeiten, da Verstöße betrügeri-

sches Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende

Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können.

• gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahresabschlusses relevan-

ten internen Kontrollsystem und den für die Prüfung des Lageberichts    relevanten Vor-

kehrungen und Maßnahmen, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebe-

nen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirk-

samkeit dieser Systeme des Eigenbetriebes abzugeben.

• beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern angewandten
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Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertre-

tern dargestellten geschätzten Werte und damit zusammenhängenden Angaben. 

• ziehen wir Schlussfolgerungen über die Angemessenheit des von den gesetzlichen Ver-

tretern angewandten Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unterneh-

menstätigkeit sowie, auf der Grundlage der erlangten Prüfungsnachweise, ob eine we-

sentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht,

die bedeutsame Zweifel an der Fähigkeit des      Eigenbetriebes zur Fortführung der

Unternehmenstätigkeit aufwerfen können. Falls wir zu dem Schluss kommen, dass eine

wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Bestätigungsvermerk auf die

dazugehörigen Angaben im Jahresabschluss und im Lagebericht aufmerksam zu ma-

chen oder, falls diese Angaben unangemessen sind, unser jeweiliges Prüfungsurteil zu

modifizieren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum Da-

tum unseres Bestätigungsvermerks erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereig-

nisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass der Eigenbetrieb seine Un-

ternehmenstätigkeit nicht mehr fortführen kann.

• beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt des Jahresabschlusses

einschließlich der Angaben sowie ob der Jahresabschluss die zugrunde liegenden Ge-

schäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass der Jahresabschluss unter Beachtung

der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Ver-

hältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Eigenbe-

triebes vermittelt.

• beurteilen wir den Einklang des Lageberichts mit dem Jahresabschluss, seine Geset-

zesentsprechung und das von ihm vermittelte Bild von der Lage des       Eigenbetriebes.

• führen wir Prüfungshandlungen zu den von den gesetzlichen Vertretern dargestellten

zukunftsorientierten Angaben im Lagebericht durch. Auf Basis ausreichender geeigneter

Prüfungsnachweise vollziehen wir dabei insbesondere die den zukunftsorientierten An-

gaben von den gesetzlichen Vertretern zugrunde gelegten bedeutsamen Annahmen

nach und beurteilen die sachgerechte Ableitung der zukunftsorientierten Angaben aus

diesen Annahmen. Ein eigenständiges Prüfungsurteil zu den zukunftsorientierten Anga-

ben sowie zu den zugrunde     liegenden Annahmen geben wir nicht ab. Es besteht ein

erhebliches unvermeidbares Risiko, dass künftige Ereignisse wesentlich von den zu-

kunftsorientierten Angaben abweichen.

Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen unter anderem den geplanten Um-

fang und die Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, einschließ-

lich etwaiger Mängel im internen Kontrollsystem, die wir während unserer Prüfung feststellen.“ 
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Magdeburg, 25. Juli 2022 

gez. Wagner 

Amtsleiterin 

„Vorstehende Veröffentlichung wird hiermit bekannt gemacht“ 

Magdeburg, den 24. November 2022 

gez. 
Borris  Landeshauptstadt Magdeburg 
Oberbürgermeisterin Dienstsiegel 

Ersatzbekanntmachung: 

Hiermit ordne ich die Ersatzbekanntmachung folgender Anlagen der vorstehend bekannt ge-
machten Veröffentlichung an: 

- Bilanz
- Gewinn- und Verlustrechnung
- Anhang
- Lagebericht
- Bestätigungsvermerk des Abschlussprüfers
- Betriebsabrechnungsbogen.

Die ersatzbekanntgemachten Unterlagen liegen in der Zeit vom 5. Dezember 2022 bis 
13. Dezember 2022 im Städtischen Abfallwirtschaftsbetrieb, Sternstraße 13, Zimmer II/124
aus und können dort von jeder und jedem Interessierten während der Dienststunden einge-
sehen werden.

Magdeburg, den 24. November 2022 

gez. 
Borris  Landeshauptstadt Magdeburg 
Oberbürgermeisterin Dienstsiegel 
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Jahresabschluss der Wohnungsbaugesellschaft Magdeburg mbH zum 31.12.2021 

1. Der von der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Deloitte GmbH geprüfte und mit einem
uneingeschränkten Bestätigungsvermerk versehene Jahresabschluss der
Wohnungsbaugesellschaft Magdeburg mbH für das Geschäftsjahr 2021 mit einer
Bilanzsumme in Höhe von 820.591.626,30 EUR und einem Jahresüberschuss in Höhe von
9.478.607,75 EUR wurde von der Gesellschafterversammlung am 30.06.2022 festgestellt.

2. Vom Jahresüberschuss 2021 in Höhe von 9.478.607,75 EUR wurde ein Betrag in Höhe
von 4.000.000,00 EUR an die Gesellschafterin ausgeschüttet. Der verbleibende Betrag in
Höhe von 5.478.607,75 EUR zuzüglich des bestehenden Gewinnvortrages in Höhe von
9.307.823,32 EUR (insgesamt 14.786.431,07 EUR) wird auf neue Rechnung vorgetragen.

25.11.2022 
Datum 

gez. Kroll 
Beigeordneter für Finanzen und Vermögen 

„Vorstehende Veröffentlichung wird hiermit bekannt gemacht“ 

gez. Borris 
Oberbürgermeisterin 

Ersatzbekanntmachung: 

Hiermit ordne ich die Ersatzbekanntmachung folgender Anlagen der vorstehend bekannt 
gemachten Veröffentlichung an: 

Geprüfter Jahresabschluss und Lagebericht der Wohnungsbaugesellschaft Magdeburg 
mbH zum 31.12.2021 

Die ersatzbekanntgemachten Unterlagen (geprüfter Jahresabschluss und Lagebericht) liegen 
in der Zeit vom 05.12.2022 bis 13.12.2022 in den Räumen des Beteiligungsmanagements des 
Dezernates Finanzen und Vermögen, Julius-Bremer-Straße 8, aus und können dort von jeder 
und jedem Interessierten während der Dienststunden eingesehen werden.  

gez. Borris 
Oberbürgermeisterin 
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